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Deutscher Aufbau- und 
Resilienzplan 
Aktueller Stand 
GESAMTMITTEL 
Deutschland soll 25,6 Mrd. EUR an nicht rückzahlbarer Unterstützung aus der Aufbau- und Resilienzfazilität 
(ARF) erhalten, der beispiellosen Reaktion der EU auf die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Krise. Dieser 
Betrag entspricht 3,7 % der gesamten ARF und 0,7 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) Deutschlands im Jahr 
2019. Der nationale Aufbau- und Resilienzplan (NARP) für Deutschland beläuft sich hingegen auf 
27,9 Mrd. EUR (0,81 % des BIP 2019) und enthält keine Darlehensanträge. Nach Abzug der Mehrwertsteuer 

entspricht dies einem Nettobetrag von mindestens 
26,5 Mrd. EUR, was etwas über der maximalen Finanzhilfe in 
Höhe von 25,6 Mrd. EUR (0,74 % des BIP 2019) liegt, die 
Deutschland in Aussicht gestellt wurde.1 Die Maßnahmen 
werden zum Großteil aus nationalen Quellen teilfinanziert. 
Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf dem 
Klimapolitik. Klimaschutzmaßnahmen – darunter auch in 
den Bereichen Mobilität und Wohnungsbau – machen 
mindestens 42 % der Mittelzuweisung aus. Sogar noch 
größere Ambitionen zeigt der deutsche ARP (DARP) bei der 
Digitalisierung, auf die mindestens 52 % der Mittel entfallen 
und die verschiedensten Bereiche von Industrie über 
Bildung, Sozialpolitik und Gesundheitswesen bis hin zur 
öffentlichen Verwaltung betrifft.  

Nach Billigung des Plans durch den Rat zahlte die 
Europäische Kommission am 26. August 2021 2,25 Mrd. EUR 
als Vorfinanzierung an Deutschland aus, was 9 % der 
zugewiesenen Finanzhilfe im Rahmen der ARF entsprach. 
(Deutschland forderte keine höhere Vorfinanzierung, da die 
2,25 Mrd. EUR bereits in zuvor gefassten 
Haushaltsbeschlüssen berücksichtigt waren.) Die 

verbleibenden 91 % werden in fünf Tranchen ausgezahlt, sobald Deutschland die im ARF festgelegten 
Etappenziele und Zielwerte erfüllt. Es wird ein Betrag in Höhe von 16,3 Mrd. EUR bereitgestellt, für den bis zum 
31. Dezember 2022 eine rechtliche Verpflichtung einzugehen ist. Das Europäische Parlament sprach sich 
deutlich für die Einrichtung eines gemeinsamen Aufbauinstruments der EU aus. In diesem Zusammenhang 
nimmt das Parlament an interinstitutioneller Zusammenarbeit und Erörterungen zu dessen Umsetzung teil 
und führt eine eingehende Prüfung der Arbeit der Europäischen Kommission durch. 

Dieses Briefing gehört zu einer Reihe von Briefings zu allen EU-Mitgliedstaaten. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_de
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Länderspezifische Herausforderungen  
Im Rahmen des Europäischen Semesters nimmt der Rat länderspezifische Empfehlungen an, mit 
denen Mitgliedstaaten politische Leitlinien dafür vorgegeben werden, wie Beschäftigung, 
Wachstum und Investitionen unterstützt und gleichzeitig solide öffentliche Finanzen sichergestellt 
werden können. Im Rahmen der ARF soll mit den NARP zumindest ein wesentlicher Teil der in den 
länderspezifischen Empfehlungen für 2019–2020 genannten Herausforderungen angegangen 
werden. 

Die Europäische Kommission unterteilt die länderspezifischen Empfehlungen für Deutschland für 
2019 und 2020 in 10 Herausforderungen: 1) weitreichende Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft 
und zur Unterstützung der anschließenden Erholung; 2) notwendige Investitionen in nachhaltige 
Mobilität; 3) Umbau zu einer klimaneutralen Wirtschaft, der erhebliche Investitionen in saubere, 
effiziente und integrierte Energiesysteme und -netze erfordert; 4) Verbesserungen bei der 
Bezahlbarkeit von Wohnraum in deutschen Großstädten; 5) Ausbau der digitalen Infrastruktur und 
Weiterentwicklung digitaler Kompetenzen und öffentlicher Dienste; 6) Abbau des Verwaltungs- und 
Bürokratieaufwands für Unternehmen; 7) starker Investitionsschub für Forschung, Entwicklung und 
Innovation; 8) Verringerung der Fehlanreize, die einer Aufstockung der Arbeitszeit entgegenwirken, 
insbesondere für Gering- und Zweitverdiener; 9) Stärkung der Lernergebnisse und Kompetenzen 
von benachteiligten Gruppen; 10) Verbesserung der langfristigen Tragfähigkeit des Rentensystems 
und ein angemessenes Rentenniveau. 

Im Jahr 2020 empfahl der Rat, dass Deutschland alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen solle, um 
die unmittelbaren Folgen von COVID-19 abzufedern, die Pandemie wirksam zu bekämpfen und 
ausreichende Mittel zur Stärkung der Resilienz seines Gesundheitssystems zu mobilisieren. Im 
weiteren Sinne wurde Deutschland geraten, öffentliche und private Investitionen mit Schwerpunkt 
auf dem ökologischen und digitalen Wandel zu erhöhen und dabei insbesondere den Verkehr, ein 
sauberes, effizientes und integriertes Energiesystem, die Digitalisierung, die Bildung, den 
Wohnungsbau sowie Forschung und Entwicklung (FuE) zu berücksichtigen. 

Der Rat empfahl außerdem, die Digitalisierung öffentlicher Dienste und kleiner und mittlerer 
Unternehmen (KMU) voranzutreiben, den Verwaltungs- und Bürokratieaufwand abzubauen und 
den Wettbewerb bei Unternehmensdienstleistungen und reglementierten Berufen zu stärken. 
Darüber hinaus forderte der Rat in seinem Durchführungsbeschluss zur Bewilligung der Bewertung 
des NARP Deutschlands vom Juli 2021 Deutschland dazu auf, die Arbeit steuerlich zu entlasten, 
Fehlanreize (einschließlich der hohen Besteuerung der Arbeitseinkommen insbesondere bei 
Gering- und Zweitverdienenden), die einer Aufstockung der Arbeitszeit entgegenwirken, zu 
verringern, die langfristige Tragfähigkeit des Rentensystems zu erhalten, ein höheres 
Lohnwachstum zu fördern und die Bildungsergebnisse und das Qualifikationsniveau 
benachteiligter Gruppen zu verbessern. 

Ziele und Struktur des Plans 
Am 28. April 2021 legte Deutschland der Europäischen Kommission seinen NARP (Deutschen 
Aufbau- und Resilienzplan) vor. 

Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) geht die Regierung davon 
aus, dass die durch ARF finanzierten Maßnahmen einen erheblichen Produktivitätsanstieg zur Folge 
haben werden. Des Weiteren wird geschätzt, dass die Zahl der Beschäftigten gegenüber dem 

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/07/20/european-semester-2020-country-specific-recommendations-adopted/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52019DC0505
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0505
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32020H0826(05)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CONSIL:ST_10158_2021_INIT
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/deutscher-aufbau-und-resilienzplan-darp.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/deutscher-aufbau-und-resilienzplan-darp.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.817151.de/diwkompakt_2021-168.pdf
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Ausgangsszenario um 230 000 Arbeitsplätze (oder 0,53 %) zunehmen wird. Für 2040 wird ein 
Anstieg des BIP um 1,89 % im Vergleich zum Szenario ohne ARF-Maßnahmen vorhergesagt. 

Im NARP für Deutschland werden 
die sieben Schlüsselbereiche für 
Investitionen und Reformen 
aufgegriffen, die von der 
Kommission für die ARF genannt 
wurden.2 Der Plan baut auf sechs 
Interventionsbereichen („Schwer-
punkten“) auf und beinhaltet zehn 
Komponenten (siehe Tabelle 1).  

 

 

 

Den sechs Schwerpunkten liegen folgende Ziele zugrunde: 

1 „Klimapolitik und Energiewende“ – hat zum Ziel, den fortschreitenden Übergang 
der deutschen Wirtschaft hin zu einer klimaneutralen Zukunft zu unterstützen. 
Dabei konzentriert sich der deutsche Plan auf drei Bereiche: die Förderung von 
erneuerbarem Wasserstoff, klimafreundliche Mobilität und klimafreundliches 
Sanieren und Bauen; 

2 „Digitalisierung der Wirtschaft und Infrastruktur“ – hat zum Ziel, den 
technologischen Wandel durch Digitalisierung und die Entwicklung einer 
effizienten Infrastruktur zu fördern. Die entsprechenden Maßnahmen konzentrieren 
sich auf Daten und datenbasierte Innovationen sowie den digitalen Wandel in 
verschiedenen Wirtschaftsbereichen; 

3 „Digitalisierung in der Bildung“ – wird vorangetrieben, um das langfristige 
wirtschaftliche Wachstumspotenzial Deutschlands zu steigern und den Wohlstand 
zu fördern. Dieser Schwerpunkt geht auf die Erkenntnis der Regierung zurück, dass 
Deutschland vor großen Herausforderungen auf dem Gebiet der Digitalkompetenz 
steht;  

4 „Stärkung der sozialen Teilhabe“ – beruht auf der Feststellung, dass eine 
widerstandsfähige Wirtschaft und Gesellschaft auf einem starken 
Gemeinschaftssinn beruhen. Im Plan wird anerkannt, dass – insbesondere aufgrund 
der Corona-Pandemie – viele soziale Gruppen zusätzliche Unterstützung benötigen. 
Dieser Schwerpunkt sieht daher u. a. Maßnahmen vor, um die Partizipation am 
Arbeitsmarkt sowie angemessene Gehälter und Renten zu fördern; 

5 „Stärkung eines pandemieresilienten Gesundheitssystems“ – damit soll der 
öffentliche Gesundheitsdienst, auch der Teil, der für die Pandemiebekämpfung 
relevant ist verbessert und die Digitalisierung im Gesundheitssystem ausgebaut 
werden; 

6 „Moderne öffentliche Verwaltung und Abbau von Investitionshemmnissen“ – 
damit soll eine öffentliche Verwaltung gefördert werden, die zu wirksamem Handeln 
fähig ist, und sollen gleichzeitig verwaltungstechnische Hürden für 
Zukunftsinvestitionen abgebaut werden. Die Corona-Krise hat wieder einmal 
gezeigt, dass in diesem Bereich noch sehr viel zu tun ist. Eine wirksame Regulierung, 
die Innovationen begünstigt, ist ebenfalls entscheidend dafür, dass Reformen 
möglichst reibungslos umgesetzt werden. 

Insgesamt überschreitet der deutsche NARP bei seinen sechs Schwerpunkten die in der Verordnung 
(EU) 2021/241 über die Aufbau- und Resilienzfazilität („ARF-Verordnung“) auf 37 % der NARP-Mittel 

Abb. 1 – Aufschlüsselung der Finanzmittel nach 
Schwerpunkt 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_20_1658
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
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für den ökologischen Wandel und auf 20 % für den digitalen Wandel festgelegten 
Ausgabenziele. Die in Tabelle 1 aufgeführte Gesamtsumme beläuft sich unter Einbezug der ggf. 
geltenden Mehrwertsteuer (MwSt.) auf 27,9 Mrd. EUR. 

Tabelle 1 – Komponenten des NARP Deutschlands 

Schwerpunkt (S) Komponente (K) ARF-Mittel 
(Mrd. EUR) Anteil 

Schwerpunkt 1: Klimapolitik 
und Energiewende 

S1K.1. Dekarbonisierung, insb. durch erneuerbaren 
Wasserstoff 

3,3 11,7 % 

S1K.2. Klimafreundliche Mobilität 5,4 19,4 % 

S1K.3. Klimafreundliches Sanieren und Bauen 2,6 9,2 % 

Schwerpunkt 2: 
Digitalisierung der Wirtschaft 
und Infrastruktur 

S2K.1. Daten als Rohstoff der Zukunft 2,8 9,9 % 

S2K.2. Digitalisierung der Wirtschaft 3,1 11,2 % 

Schwerpunkt 3: 
Digitalisierung in der Bildung 

S3K.1. Digitalisierung in der Bildung 1,4 5,1 % 

Schwerpunkt 4: Stärkung der 
sozialen Teilhabe 

S4K.1. Stärkung der sozialen Teilhabe 1,3 4,5 % 

Schwerpunkt 5: Stärkung 
eines pandemieresilienten 
Gesundheitssystems 

S5K.1. Stärkung eines pandemieresilienten 
Gesundheitssystems 

4,6 16,3 % 

Schwerpunkt 6: Moderne 
Verwaltung und Abbau von 
Investitionshemmnissen 

S6K.1. Moderne öffentliche Verwaltung 3,5 12,4 % 

S6K.2. Abbau von Investitionshemmnissen 0,1 0,2 % 

Gesamt 27,9 100,0 % 

Datenquelle: Deutscher Aufbau- und Resilienzplan. (Differenzen durch Runden der Zahlen.) 

Reformen 
Im NARP für Deutschland ist jede der zehn Komponenten mindestens einer der sechs in der ARF-
Verordnung definierten Säulen zugeordnet, und zwar: ökologischer Wandel; digitaler Wandel; 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum; sozialer und territorialer Zusammenhalt; 
gesundheitliche und wirtschaftliche, soziale und institutionelle Resilienz; und Maßnahmen für die 
nächste Generation.  

Alle sechs Schwerpunkte und acht der Komponenten beinhalten mindestens eine Reform, womit 
sich die Gesamtzahl der Reformen auf 15 beläuft. Wie jedoch im Durchführungsbeschluss des Rates 
erläutert wurde (mehr dazu unter „Ratsbeschluss und Vorfinanzierung“), konzentriert sich „[d]er 
Plan [...] in hohem Maße auf Förderung von Investitionen und Abbau von Investitionshemmnissen“. 
Selbst bei Komponenten, die durch Reformen geprägt sind (z. B. Komponente 6.2), dienen diese in 
erster Linie dazu, Investitionshemmnisse abzubauen (sieh Tabelle 2). 
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Tabelle 2 – Vom DARP vorgesehene Reformen 
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- Verlängerung 
des 
Erstzulassungs-
zeitraumes für 
die Gewährung 
der zehn-
jährigen 
Steuerbefreiung
reiner Elektro-
fahrzeuge 

- Innovative 
Datenpolitik für 
Deutschland 

- Bundes-
programm 
„Aufbau von 
Weiterbildungs-
verbünden“ 

- Bildungs-
plattform 

- Bildungskom-
petenzzentren 

- Sozialgarantie
2021 

- Bildungs-
förderung für 
Schülerinnen 
und Schüler mit
Lernrückstand 

- Digitale 
Rentenübersicht 

- Digitale und 
technische 
Stärkung des 
Öffentlichen 
Gesundheits-
dienstes 

- Europäisches 
Identitäts-
ökosystem 

- Verwaltungs-
digitalisierung –
Umsetzung des 
Onlinezugangs-
gesetzes (OZG) 

- 
Beschleunigung 
von Planungs- 
und 
Genehmigungs-
verfahren im 
Verkehrssektor 

...  

Datenquelle: Durchführungsbeschluss des Rates zur Bewilligung der Bewertung des NARP Deutschlands 
(Anhang). 

Investitionen 
Relativ geringe Investitionen, insbesondere im Infrastrukturbereich, glten als einer der Faktoren, die 
das Wachstumspotenzial der deutschen Wirtschaft seit Ende des Booms nach der 
Wiedervereinigung im Jahr 1990 begrenzt wurde. 

Mit der Investitionskomponente stellt sich der deutsche NARP dieser Herausforderung, wobei sich 
seine Mittel in Höhe von 26,5 Mrd. EUR auf 40 Maßnahmen konzentrieren, die das langfristige 
Wachstumspotenzial des Landes stärken sollten. Tabelle 3 bietet einen Überblick über Vorhaben 
und Mittel mit den drei umfangreichsten Investitionen (ggf.) und Beispielen für Tätigkeiten im 
Rahmen jedes Vorhabens. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CONSIL:ST_10158_2021_ADD_1&qid=1638288108978
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Ministerium/Veroeffentlichung-Wissenschaftlicher-Beirat/gutachten-oeffentliche-infrastruktur-in-deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=12
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Tabelle 3 – Die aufwändigsten DARP-Maßnahmen gegliedert nach DARP-Schwerpunkten 
D
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Innovationsprämie 
zur Förderung des 
Austauschs der  
Kfz-Fahrzeugflotte: 
22,1 % 

Investition und 
Reform: CO2-
Gebäudesanierung: 
Bundesförderung 
effizienter Gebäude: 
22,1 % 

Investition und 
Reform: Wasserstoff-
projekte im Rahmen 
von wichtigen 
Vorhaben von 
gemeinsamem 
europäischem 
Interesse (IPCEI): 
13,3 % 

Investitions-
programm 
Fahrzeug-
hersteller/ 
Zulieferindustrie 
32,2 % 

Investition für 
Mikroelektronik 
und 
Kommunikationst
echnologien 
(IPCEI): 25,4 % 

Investition in die 
nächste 
Generation von 
Cloud-
Infrastruktur und -
Services (IPCEI-
CIS): 12,7 % 

Investition und 
Reform Bildungs-
plattform: 43,9 % 

Investitions-
programm für 
Lehrer-Endgeräte: 
35,7 % 

Investition in die 
Modernisierung 
der Bildungs-
einrichtungen der 
Bundeswehr: 7,1 % 

Investition 
Förderung von 
Ausbildungs-
plätzen: 55,8 % 

Investitions-
programm 
„Kinder-
betreuungs-
finanzierung“ 
2020-2021: 
Sonder-vermögen 
„Kita-Ausbau“: 
38,5 % 

Reform Digitale 
Rentenübersicht: 
2,7 % 

Investition 
Zukunfts-
programm 
Krankenhäuser: 
65,2 % 

Reform Digitale 
und technische 
Stärkung des 
Öffentlichen 
Gesundheits-
dienstes: 17,8 % 

Investition 
Sonder-programm 
zur 
Beschleunigung 
von FuE dringend 
benötigter 
Impfstoffe gegen 
SARS-CoV-2: 
16,3 % 

Reform 
Verwaltungs-
digitalisierung – 
Onlinezugangs-
gesetz: 56,3 % 

Reform 
Verwaltungs-
digitalisierung – 
Register-
modernisierung: 
7,8 % 

Reform 
Europäisches 
Identitäts-
ökosystem: 5,7 % 

Be
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Aufbau großer 
Elektrolyse-
kapazitäten zur 
Erzeugung von 
grünem Wasserstoff 
an Standorten, an 
denen ausreichend 
erneuerbar 
produzierter Strom 
zur Verfügung steht 

Förderung des 
Austauschs der 
Kfz-Fahrzeugflotte 

Förderung der 
Produktion von 
Brennstoffzellen-
komponenten sowie 
einer seriennahen 
Erprobung von 
Wasserstoff-
komponenten und -
fahrzeugen 

Beitrag zu einer 
großangelegten 
grenzübergreifend
en Initiative zur 
Förderung der 
Entwicklung und 
der industriellen 
Erstanwendung 
intelligenter 
Cloud- und Edge-
Lösungen 

Förderung von 
FuE-Vorhaben im 
Bereich 
automatisiertes 
Fahren und 
innovative 
Fahrzeug-
konzepte 

Förderung von 
regionalen 
Innovations-
clustern zur 
Transformation 
der Fahrzeug-
industrie 

Erforschung 
kritischer 
Infrastrukturen, 
künstlicher 
Intelligenz usw.  

Ausstattung aller 
Lehrkräfte mit 
mobilen digitalen 
Endgeräten 
(Verleih) 

Ausstattung von 
bis zu 60 Bildungs-
einrichtungen der 
Bundeswehr mit 
modernster 
Informations-
technik (IT) 

Förderung der 
Einrichtung neuer 
Kindertages-
stätten und 
Sanierung 
bestehender 
Einrichtungen, 
wodurch 90 000 
zusätzliche 
Betreuungs-plätze 
durch 
Förderangebote 
der Bundesländer 
und Gemeinden 
geschaffen 
werden 

Bereitstellen von 
Fördermitteln an 
KMU, die 
Auszubildende 
annehmen und 
ihre derzeitige 
Ausbildungs-
leistung 
beizubehalten, 
zusätzliche 
Ausbildungs-
plätze schaffen 
oder 
Auszubildende 
aus insolventen 
Unternehmen 
übernehmen 

Unterstützung von 
Krankenhäusern 
bei kurzfristigen 
Investitionen in 
ihre 
Modernisierung, 
z. B. zur 
Verbesserung der
digitalen 
Infrastruktur, 
Telemedizin, 
Robotik oder IT- 
und 
Cybersicherheit 

Förderung 
deutscher 
Impfstoff-
hersteller zur 
Ausweitung ihrer 
Entwicklungs- und 
Produktions-
kapazität und 
Erhöhung der 
Probandenzahl in 
klinischen 
Prüfphasen 

Flächendeckende 
Digitalisierung der 
von föderalen 
Verwaltungs-
leistungen als 
Einer-für-Alle-
Leistungen 

Abschluss von 
Pilotvorhaben zur 
Erprobung von 
Pilotregistern 

Prioritäre 
Anbindung 
nutzungs-
trächtiger Register 
zur Umsetzung 
des Once-Only-
Prinzips 
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Datenquelle: Deutscher Aufbau- und Resilienzplan. 

Governance 
Für die Überwachung und Durchführung des NARP für Deutschland gelten die folgenden 
Modalitäten: Eine Koordinierungsstelle im Bundesministerium der Finanzen überwacht die 
Durchführung des Plans. Diese Stelle koordiniert die Überwachung und Berichterstattung über 
Fortschritte bei den Etappenzielen und Zielwerten sowie bei den relevanten Indikatoren, führt 
qualitative Kontrollen aller finanziellen Daten durch und übermittelt Zahlungsanträge. Die 
Koordinierungsstelle ist außerdem dafür zuständig, dass etwaige Fehlentwicklungen bereits 
frühzeitig identifiziert und korrigiert werden können. Sie dient auch als Koordinierungsorgan für die 
Überwachung und Durchführung der Audit- und Kontrollmaßnahmen. 

Die Koordinierungsfunktion der Stelle basiert auf etablierten nationalen Mechanismen und 
Regelungen. Anzuwenden sind die einschlägigen nationalen Regelungen und nationalen 
Überwachungs- und Kontrollmechanismen, einschließlich entsprechender Berichtspflichten. Die 
Auszahlung von Finanzmitteln für die NARP-Maßnahmen an die Endempfänger erfolgt auf der 
Rechtsgrundlage der allgemeinen Förderrichtlinien für die jeweilige Maßnahme gemäß den 
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften und aufgrund von einzelnen Zuwendungsbescheiden (d. h. 
Verwaltungsakten) zugunsten der Endempfänger. 

Die Koordinierungsstelle im Bundesministerium der Finanzen agiert zudem als Gegenstück zur 
Europäischen Kommission, unterzeichnet die in Artikel 22 Buchstabe c Ziffer i der ARF-Verordnung 
vorgesehene Verwaltungserklärung und zeichnet die vom Bundesrechnungshof bereitgestellte 
Zusammenfassung der Prüfungen sowie die Prüf- und Kontrollberichte von den Innenrevisionen 
innerhalb der durchführenden Ministerien gegen. 

Bewertung durch die Kommission 
Am 22. Juni 2021 bewertete die 
Europäische Kommission den deutschen 
NARP positiv und schlug dem Rat 
seinerseits Billigung vor. Bei zehn der elf in 
der ARF-Verordnung (Anhang V) 
festgelegten Bewertungskriterien erteilt 
die Kommission dem Plan die 
höchstmögliche Einstufung (siehe Abb. 2). 
Allein das Bewertungskriterium 9, 
Kostenbegründung, erhielt ein B 
(moderat), so wie bis zu diesem Zeitpunkt 
alle positiv bewerteten NARP. Bei 
Kriterium 1 gelangt die Kommission zu 
dem Schluss, dass der deutsche NARP eine 
umfassende und angemessen 
ausgewogene Antwort auf die 

Abb. 2 – Einstufungen der Kommission nach 
Kriterien 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10158_2021_ADD_1&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:246dfab8-d34a-11eb-ac72-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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wirtschaftliche und soziale Lage darstellt und somit einen angemessenen Beitrag zu den sechs 
Säulen der ARF leistet. Gemäß der Bewertung der Kommission umfasst der NARP zudem 
umfangreiche, sich gegenseitig verstärkende Reformen und Investitionen, die zur Adressierung aller 
oder eines wesentlichen Teils der wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen beitragen, die 
in den länderspezifischen Empfehlungen von 2019 und 2020 dargelegt sind (Bewertungskriterien 2 
und 11).  

Die Kommission ist der Ansicht, dass der deutsche NARP auf wachstumsfördernde Reformen und 
Investitionen gerichtet ist, von denen zu erwarten ist, dass sie sich stark auf eine Verbesserung des 
Wachstumspotenzial Deutschlands, der Arbeitsmarktbedingungen und der wirtschaftlichen, 
sozialen und institutionellen Resilienz auswirken werden. Nach von der Kommission 
durchgeführten Simulationen mit dem QUEST-Modell könnte sich das deutsche BIP durch die 
wirtschaftlichen Auswirkungen des NARP bis 2026 um zwischen 0,4 % und 0,7 % erhöhen. Diese 
Simulationen lassen jedoch den möglichen positiven Einfluss struktureller Reformen 
unberücksichtigt, der erheblich sein könnte. 

Mit einer breiten Palette an NARP-Reformen in wichtigen Politikbereichen sollen lange bestehende 
Hemmnisse des wirtschaftlichen Wachstums abgebaut werden, wodurch es möglich sein sollte, mit 
dem Plan strukturelle Veränderungen zu fördern und anhaltende Wirkungen auf die deutsche 
Wirtschaft und Gesellschaft im Ganzen zu erreichen (Kriterium 7). Dafür ist eine effektive und rasche 
Umsetzung entscheidend. Mittel- und langfristige Produktivitätszuwächse sollten sich aus 
verschiedenen Maßnahmen (wie Investitionen in Digitalisierung, den ökologischen Wandel sowie 
Bildung und Forschung) und aus Reformen wie die der öffentlichen Verwaltung ergeben. So heißt 
es in der Bewertung, dass von diesen Maßnahmen erwartet wird, dass sie den Rückstand bei den 
öffentlichen Investitionen aufholen und die Rahmenbedingungen für Unternehmen langfristig 
investitionsfreundlicher machen. Des Weiteren sollen durch Investitionen in das Gesundheitswesen, 
den Wohnungsbau und einen besseren Zugang zu Kompetenzen für benachteiligte Jugendliche 
nicht nur ein nachhaltiges und inklusives Wachstum ermöglicht, sondern auch die wirtschaftliche 
Resilienz sowie der soziale und territoriale Zusammenhalt gestärkt werden. 

Die Kommission schätzt, dass der Anteil der dem ökologischen Wandel zugewiesenen Mittel 
mindestens 42,4 % erreicht (Kriterium 5), was die Einschätzung der Bundesregierung (40 %) und die 
ARF-Anforderung (37 %) übersteigt. Der DARP entspricht den länderspezifischen Leitlinien der 
Kommission von 2020 zur Durchführung des deutschen nationalen Energie- und Klimaplans für 
2021 bis 2030. Beispielhafte Maßnahmen betreffen die Energieeffizienz in Wohngebäuden, die 
Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien (insbesondere sauberen Wasserstoffs), die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen in Verkehr und Landwirtschaft sowie Investitionen in 
eine nachhaltige städtische Mobilität und Eisenbahninfrastruktur. 

Für den digitalen Wandel (Kriterium 6) sieht der DARP mindestens 52,6 % der Mittel vor, womit die 
ARF-Anforderung von 20 % weit überschritten wird. Die breite Palette an Maßnahmen in diesem 
Bereich umfasst verbesserte Kommunikationstechnologien (z. B. im Gesundheits- und 
Bildungswesen), den digitalen Wandel in der Verwaltung (einschließlich der Bundeswehr) und die 
Förderung von Investitionen in digitale Kapazitäten und Fortschrittstechnologien.  

Nach Aussage der Kommission stellt keine der DARP-Maßnahmen nach Maßgabe des in die ARF-
Verordnung eingebundenen Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ eine 
erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele dar (Kriterium 4). Während die Menge und Qualität an 
Informationen zu den Kostenschätzungen zwischen den Maßnahmen variieren, werden die 
Gesamtkosten des NARP als angemessen, plausibel, mit dem Grundsatz der Kosteneffizienz in 
Einklang stehend und den erwarteten Auswirkungen entsprechend angesehen (Kriterium 9). 

Darüber hinaus heißt es in der Bewertung, dass die finanziellen Interessen der EU durch das von 
Deutschland eingerichtete Kontrollsystem angemessen geschützt sind, was den Schluss zulässt, 
dass der Plan ausreichende Einzelheiten zu nationalen Maßnahmen enthält, um Interessenkonflikte, 
Korruption und Betrug bei der Verwendung der finanziellen Mittel zu verhindern, aufzudecken und 

https://ec.europa.eu/info/publications/global-economy-version-quest-simulation-properties_de
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/staff_working_document_assessment_necp_germany_de.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/de_final_necp_main_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/c_2021_1054_de.pdf
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zu beheben (Kriterium 10). Ein mehrstufiges Kompetenzgefüge, das eine wirkungsvolle 
Durchführung und Überwachung des deutschen NARP sicherstellt, ist bereits auf nationaler Ebene 
vorhanden und wurde an die Anforderungen des Plans angepasst. Abschließend wird in der 
Bewertung festgestellt, dass die Überwachungs- und Berichtsmechanismen, die klare, realistische 
und geeignete Etappenziele und Zielwerte enthalten, ausreichend definiert sind und mit den 
vorgesehenen Zwecken in Einklang stehen (Kriterium 8). 

Beschluss des Rates und Vorfinanzierung 
Am 13. Juli 2021 nahmen die Wirtschafts- und Finanzminister der EU die Bewertung des deutschen 
NARP als Teil der ersten Gruppe aus 12 Durchführungsbeschlüssen an, die durch den Rat „Wirtschaft 
und Finanzen“ (Ecofin) im Rahmen der ARF gebilligt wurden. 

Im Anhang zum Durchführungsbeschluss des Rates über den DARP sind die Reformen und 
Investitionsvorhaben im Rahmen des Plans, die Modalitäten und der Zeitplan für dessen 
Überwachung und Durchführung, einschließlich der relevanten Etappenziele (qualitative Erfolge), 
Zielwerte (quantitative Erfolge) und der zugehörigen Indikatoren, aufgeführt.  

Der Rat bestätigte, dass Deutschland über die Laufzeit des Plans 25,6 Mrd. EUR (aktuelle Preise, 
gerundet) allein in Form von Finanzhilfen erhalten soll. Die Finanzhilfe besteht aus zwei Teilen: einer 
festen Mittelzuweisung in Höhe von 16,29 Mrd. EUR, für die bis zum 31. Dezember 2022 eine 
Verpflichtung einzugehen ist; und eine vorläufige Mittelzuweisung in Höhe von 9,32 Mrd. EUR für 
Verpflichtungen im Jahr 2023, die auf der Grundlage der entsprechenden Bestimmungen in der 
ARF-Verordnung zu aktualisieren ist. 

Nach Billigung durch den Rat unterzeichneten die Europäische Kommission und Deutschland eine 
Finanzierungsvereinbarung, die den Weg für die Zahlung der Vorfinanzierung in Höhe von 9 % der 
Mittelzuweisung für das Land ebnete. Am 26. August 2021 zahlte die Kommission 2,25 Mrd. EUR als 
Vorfinanzierung aus, sodass es Deutschland möglich war, mit der Durchführung des NARP zu 
beginnen. 

Ein Teil der Vorfinanzierung werden bereits laufende Projekte zwischen 2020 und 2021 abdecken; 
dies entspricht den Bestimmungen der ARF, die es den Mitgliedstaaten ermöglichen, Maßnahmen 
zu unterstützen, die ab dem 1 Februar 2020 (dem Beginn der Pandemie) eingeleitet wurden. 
Insbesondere sollte das Ziel, den Kauf von 240 000 Elektrofahrzeugen zu fördern, bis zum Ende des 
ersten Quartals 2021 abgeschlossen sein. 

Die übrigen Zahlungen erfolgen in fünf Tranchen je nach dem Durchführungsfortschritt der 
Investitionen und Reformen und auf der Grundlage eines Beschlusses der Kommission, nach dem 
Deutschland relevante Etappenziele und Zielwerte (siehe unten) in zufriedenstellender Weise erfüllt 
hat. Die Kommission kann die Vorfinanzierung und die Tranchen in einem oder mehreren 
Teilbeträgen je nach der Verfügbarkeit von Mitteln auszahlen. Die Vorfinanzierung wird im Laufe 
der Zeit abgerechnet, indem sie anteilig mit der Auszahlung der Tranchen verrechnet wird. Die 
letzte Frist zum Abschluss der Etappenziele und Zielwerte ist der 31. August 2026. 

Europäisches Parlament 
Nach dem Ausbruch der Pandemie befürwortete das Europäische Parlament die Einführung eines 
gemeinsamen EU Aufbauinstruments und setzte als Mitgesetzgeber den ARF auf. Auf der Grundlage 
der ARF-Verordnung und der Interinstitutionellen Vereinbarung über Haushaltsangelegenheiten 
kann das Parlament die Arbeit der Kommission zur Bewertung der nationalen Pläne eingehend 
prüfen.  

Innerhalb des Parlaments richtete die Konferenz der Präsidenten eine ständige Arbeitsgruppe zur 
eingehenden Prüfung der ARF ein, die Mitglieder aus dem Haushaltsauschuss (BUDG) sowie dem 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) umfasst. Die Arbeitsgruppe bereitet den Dialog über 

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2021/07/13/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_4402
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_DE.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q1222(01)&from=DE#page=15
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document/IPOL_BRI(2021)659627
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document/IPOL_BRI(2021)659627
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/231583/RRF%20WG%20-%20Composition.pdf
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Aufbau und Resilienz vor, den das Parlament alle zwei Monate mit Vertretern der Kommission führt, 
und bereitet diesen nach. 

Darüber hinaus sieht die Interinstitutionelle Vereinbarung interinstitutionelle Zusammenkünfte 
zwischen Parlament, Rat und Kommission zur Umsetzung des weiteren Aufbauinstruments 
NextGenerationEU vor. Diese Zusammenkünfte werden mindestens dreimal im Jahr nicht öffentlich 
abgehalten. 

Etappenziele und Zielwerte  
Sämtliche NARP-Zahlungen mit Ausnahme 
der im August 2021 ausgezahlten 
Vorfinanzierung in Höhe von 9 % hängen 
vom Fortschritt bei der Durchführung des 
deutschen Plans ab. Insgesamt sind fünf 
Tranchen geplant, die jeweils an die 
Erfüllung verschiedener (qualitativer) 
Etappenziele und (quantitativer) Zielwerte 
geknüpft sind. Gemäß der ARF-Verordnung 
muss Deutschland für die ARF-Mittel bis 
Ende 2023 eine Verpflichtung eingehen, 
wobei Zahlungen bis spätestens Ende 2026 
vorzunehmen sind. Insgesamt muss 
Deutschland mit seinem NARP 
54 Etappenziele und 75 Zielwerte erfüllen. 
Darunter überwiegen Erstere im ersten Teil 
des Plans. Mit einer einzelnen Investition 
oder Reform können verschiedene 
Etappenziele und Zielwerte verbunden sein, 
die unterschiedlichen Schritten bei ihrer 
Durchführung entsprechen. 

Die erste Tranche (deren zugehörige Etappenziele und Zielwerte bis Dezember 2021 erfüllt sein 
sollen) beläuft sich auf 4,5 Mrd. EUR. Sie umfasst insbesondere Maßnahmen zum Einleiten der 
verschiedenen Vorhaben, wie etwa die Vornahme von Interessenbekundungen, das Inkrafttreten 
von Förderrichtlinien (z. B. zum Aufbau einer Ladeinfrastruktur oder Entwicklung der 
Elektromobilität) und des erfolgreichen Abschlusses von Pilotvorhaben (z. B. Digitalisierung im 
Schienenverkehr). 

Mit verschiedenen Etappenzielen und Zielwerten im Rahmen der ersten Tranche sollen zudem 
Investitionen angestoßen werden, z. B. durch die Unterzeichnung von Projektverträgen für die 
Bundeswehr, die Vereinbarung zwischen der Bundregierung und den Ländern über das Angebot 
von Lernunterstützung für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und den Abschluss einzelner 
Vereinbarungen zur Digitalisierung der Verwaltung. 

Ansichten der deutschen Interessenträger 
Im Zeitraum zwischen der Erläuterung des Erstentwurfs und der Vorlage des endgültigen Entwurfs 
des DARP durch die Bundesregierung gegenüber der EU wurden öffentliche Diskussionen laut, die 
sich beispielsweise darauf richteten, dass das Ziel für Umweltvorhaben von 37 % durch Maßnahmen 
im Erstentwurf nicht erfüllt würden. Im Vergleich gab es nach Erläuterung des endgültigen Entwurfs 
nur sehr wenige Bemerkungen in diese Richtung. Während der DARP eine Abstimmung zwischen 
sämtlichen Regierungsebenen vorsieht, wurde heftige Kritik seitens der Bundesländer wegen ihrer 
verzögerten und unzureichenden Einbindung in die Ausarbeitung des Plans laut. Die Deutsche 

Abb. 3 – Vorgesehener Zahlungsplan 

 

https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Regional%20and%20local%20authorities%20and%20the%20National%20Recovery%20and%20Resilience%20Plans/NRRPs_study.pdf
https://www.presseportal.de/pm/22521/4898834
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Umwelthilfe kritisierte insbesondere, dass die Maßnahmen des DARP größtenteils gar nicht neu, 
sondern schon im deutschen Konjunkturpaket vom Juni 2020 enthalten waren. 

ERGÄNZENDE ANALYSEN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
D'Alfonso, A., Next Generation EU: A European instrument to counter the impact of the coronavirus 
pandemic, EPRS, Europäisches Parlament, Juli 2020. 
D'Alfonso, A. et al., Wirtschafts- und Haushaltsausblick für die Europäische Union 2021, EPRS, 
Europäisches Parlament, Januar 2021. 
Karaboytcheva, M., Recovery and Resilience Facility, EPRS, Europäisches Parlament, März 2021. 
Sapala, M., Recovery plan for Europe: State of play, EPRS, Europäisches Parlament, Juni 2021. 
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Eurostat-Website, europäisches statistisches Dashboard zum Thema Erholung. 
 

ENDNOTEN 
1 Die Grafiken und Tabellen in diesem Briefing beruhen auf Daten aus dem Deutschen Aufbau- und Resilienzplan, der 

Bewertung durch die Kommission, dem Durchführungsbeschluss des Rates und dessen Anhang sowie auf von der 
Europäischen Kommission bereitgestellten Informationen. Die verwendeten Daten entsprechen der Quelle zum 
Zeitpunkt des Auszugs; zudem können Abweichungen zwischen Daten aus verschiedenen Quellen vorliegen. 

2 Diese Schlüsselbereiche lauten: 1) Vorantreiben – Saubere Technologien und erneuerbare Energien, 2) Renovieren – 
Energieeffizienz öffentlicher und privater Gebäude, 3) Aufladen und Auftanken – Nachhaltiger Verkehr und 
Ladestationen, 4) Verbinden – Schnelle Breitbanddienste, 5) Modernisieren – Digitalisierung der öffentlichen 
Verwaltung, 6) Expansion – Cloud-Kapazitäten für Daten und nachhaltige Prozessoren, 7) Umschulen und 
Weiterbilden – Schul- und Berufsausbildung zur Förderung digitaler Kompetenzen. 
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